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Gesamtarbeitsvertrag der Kantone Bern und Jura

zwischen den

AGvs-Sektionen und deren Sozialpartner SMUV und VHTL

gültig ab 1994

Präambel

Die in Art, t hienach genannten Vertragsparteien schliessen - im Bestreben, eine gute
Zusammenarbeit in allen Bereichen des Schweiz. Autogewerbes auf- und auszubauen
sowie den inneren und äusseren Umständen entsprechend weiterzuentwickeln - gestutz-t
auf die Landesvereinbarung für das Schweiz. Autogewerbe (LV) vom 9. Dezentber 1980
einen regionalen Gesamtarbeitsvertrag nach Massgabe der nachfolgenden
Bestimmungen ab:
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I. Àtlgeneine Besti-nrmungen

Art. 1 Vertragsparteien

Der vorliegende regionale Gesamtarbeitsvertrag (nachfolgend GAV
genannt) ist aþeschlossen zwischen

den Sektionen Bern und Jura des AGVS
als Arbeitgeberverband einerseits
und

der Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen SMTIV sowie
der Gewerkschaft Verkauf , Handel, 'Iransport, Iebensmittel (VHTT,)

al-s Arbeitnehmerverbände andererseits.

Art. 2 Zwec}< des Vertrages

Der GAV bezweckt die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Àrbeit-
gebern und Àrbeitnehrner/innen und damit die Aufrechterhal-tunq des
Arbeitsfriedens.

Àrt. 3 Geltunqsbereictr

1. Die Bestirnmungen dieses GAV finden Anwendung auf alle den
Sektionen Bern und Jura des Autogewerbe-Verbandes der Schweiz
angeschlossenen Mitglieder sowie auf al-Ie in diesen Betrieben
beschäftigten Arbeitnehmer/innen, sofern sie einem vertrags-
schl-iessenden Arbeitnehmerverband angehören.

2. Ausgenommen von diesem Vertrag ist das leitende Personal- wie
Betriebsleiter, Werkstattchefs, Kundendienstberater, Annahme-
beamte sowie das Verkaufs- und Büropersonal.

Àrt. 4 FTiedenspflicht

Die Vertragsparteien verpflichten sich, während der Vertragsdatter
den Arbeitsfrieden einzu-tlalten.

Art. 5 Datenschutz

Die den Sektionen Bern und Jura des Autogewerbe-Verbands der Schweiz
angeschÌossenen Mitglieder verpflichten sich,

die Bearbeitung mitarbeiterbezogener Daten auf das betrieblich
Notwendige zú beschränkenr'
den Zugang zu mitarbeiterbezogenen Daten auf jene Mitarbeiter/
innen zu beschränken, die aufgrund jlrer Funl<tion Einsicht in
diese Daten haben müssen;
jedem/jeder Mitarbeiter/in auf Verlangen Einsicht in die ihn/sie
betreffenden Daten zu gewähren;
fehlerhafte, rnitarbeiterbezogene Daten zu berichtigen.

Art 6. Paritätische Konrmission

1. Zur Förderung der Zusammenarbeit r¡rrd zur Durchftihrung des vorlie-
genden GAV wird von der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite eine
aus je 5 MitglÍedern bestehende paritätische Konmission (PK)
besteIIt.
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2. Dle Bestimmungen ijrber die Organisation der PK und ihre Aufqaben
finden sich in Anhang 1, Art. | + 2 dieses GAV.

Arl- 7 - Schl-iclhturqsstelle

1. Dj-fferenzen, die aus einem bestehenden ArbeitsverhäItnis herrüh-
ren, können der PK unterbreitet werden. Diese hat sich innert 20

Tagen seit Eingang eines schriftlichen Begehrens mit der Angele-
geñheit zu ¡efássen. Enpfehlung'en oder Entscheide der PK über
óifterenzen aus einem bèstehenãen Arbeitsverhättnis, in denen
einzelne Arbeitgeber- und Arbeitnehmer/innen Partei sind, können
nicht an die paiitatische Landeskommission für das Autoqewerbe
(PIJ() weitergezogen werden. Der !{eiterzug an kantonale Tnstanzen
nach Massgabe dei anwend.baren Verfahrensbestimmungen bleibt
vorbehalten.

2. Differenzen über die Auslegung und die Anwendung des GAV zwischen'
den Vertragspartnern selber sind in erster Linie in direkten Ver-
handlungen-beizulegen. Gelingt dies nicht, so ist die Angelegen-
heit der PK zu unterbreiten. Kommt keine Einigung zustande, kann
die Streitsache nach Massgabe von Arb. 5 Abs. 3 der Landesver-
einbarung fijr das Schweiz. Autogewerbe (LV) der Paritätischen
Landeskommission (PIJ() unterbreitet werden.

Àrt. 8 Schiedsgerictrt

Führt das Verfahren gemäss Art. 10 der LV zu keiner Einignrng, so
kann die Streitigkeit einem Schiedsgericht im Sirure von Art. 11 der
LV unterbreitet werden.

Àrt. 9 Àllgernei¡rverbi¡rdticherkf¿irunq (AVE)

Vereinbaren die vertragsschliessenden Verbände, getroffene Àbma-
ch¡ngen dieses cAV aflqemeinverbindlich erklären zu lassen, wird die
px mlt der Eirùrolung dãr Allgemeinverbindlicherklärung beauftragt.

Art- 1O Hassnahmen bei wirtsctraftlichen veränderungen

Sollten sich in einem Betrieb oder in der Autobranche zufolge wirt-
schaftlicher Schwierigkeiten kollektive Massnahmen aufdrlingen, so
sind die Vertragspartñer so früh a1s rnöglich zu informieren- Diese
besprechen die Situation, um allfäJ-Iige HärtefäIle zu verhindern
oder zu mildern uid bei Hrtlassungen einen Soziafplan auszuarbeiten.

II. Àrbeitsvertraglictre Bestirrmungen

Àrt- 11 Arbeitszeit

Die normale wöchentliche Àrbeitszeit betràqt 42 Sunden.
Pausen gelten nicht als Arbeitszeit.

Àrt. 12 Ueberzeit

Als Ueberzeit gilt jede Mehrarbeit, welche die normale Arbeits-
zeit um mehr als L5 Minuten pro Tag übersteigt.
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Ueberzeit ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Sie wird nur dann mit
einem Lohnzuschlag entschädigrt, wenn sie vom Arbeitgeber ausdrück-
Iich angeordnet wird.

Ueberzeit wird mit einem Lohnzuschlag von 252, Nacht- und Sonntags-arbeit mit einern solchen von 50å zum normalen rohn vergütet.

Die Ueberzeit kann während der folgend.en 14 I{ochen mit normal-er
Arbeitszeit kompensiert werden. Der/die Àrbeitnehmer/in verständigtsich vorher mit dem Arbeitgeber über den Zeitpunkt.

Art. 13 PiJ<ettdienst

An samstagen und sonntagen können sich Ärbeitnehmer/innen fürPikettdienst zur Verfügnrng steIlen. Der Pikettplan und der pl-an ftirNachtdienst sind im voraus für den nächstfolgenden Kal-endermonat
anzuschl-agen. Bei der plangestaltung ist unter den Arbeitnehmer/
innen nach Möglichkeit ein Turnus fãstzulegen. pikettdienst an
samstagnachmittagen und a¡ sonntagen ist in erster Linie durch
Freizeitgewährunq von gleicher Dauer zu kompensieren.

Arb.. 14 Schwarzarbeit

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, Schwarzarbeit mit al-len
ihnen zur verfügr:nq stehenden Mitteln zu bekämpfen (Àrt. 321 aAbs. 3 oR).

2. Leistet der/die Arbeitnehrner/in wåihrend der Ferien und Freizeitentgeltliche Arbeit für einen Dritten und werden dadurch dieberechtigten rnteressen des Àrbeitgebers verÌetzt, so kann dieser
den Ferienlohn verweigern und bereits bezahlten Ferienrohn
zurückverlangen (Àrt. 329 d Äbs. 3 OR).

3. Vertragsf irmen, die fi.ir sich Schwarzarbeit verrichten lassen,
werden von der paritätischen Kommission (pK) mit einer Konven_tionalstrafe belegrt.

Àrt. 15 Ànrectrnung der Dienstjahre

!.Iurde die r,ehrzeit und die daran anschriessende Arbeitszeit irngleichen Betrieb absolviert, so zählen die Lehrja-trre a1s Dienstjahre.
Àrt. 16 Ferien

1- Jeder/jede Arbeitnehmer/in hat pro Karenderjahr Anspruch aufbezahlte Ferien. Diese werden alljährtich u¡rter gerùcksichtig-urg
der BetriebsverhäItnisse sowie aei wünsche der ArbeitnehmerTínnénwie folgt vereinbart:

- 4 Wochen für aÌle Arbeitnehrner/innen
- 5 l{ochen für jugendliche Arbeitnehmer/innen bis zum vollendeten20. Altersjahr
- 5 wochen für Arbeitnehrner/innen ab dem 50. Artersjahr nit5 Dienstjahren
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Der/die Arbeitnehrner/in hat sich tiber den Zeitpunkt des Ferien-
bezuges rechtzeitig mit dem Arbeitgeber zu verständigen.

2. In die Ferien fall-ende, vertraglich bezahlte Feiertage gtemäss
Art. 17 gelten nicht afs Ferientage und können nachbezogerr werden.

3. Die Ferien werden pro Kalenderjahr berechnet und bezogen.

4. Im Laufe eines Kalenderjahres eintretende oder austretende
Arbeitnehmer/innen haben für das Eintritts- bzw. Austrittsjahr
Anspruch auf Feri-en nach Massgabe der ef fektiven ZeiL, wåihrend
der das Dienstverhältnis mit Einschluss des Ferienanspruchs im
betreffenden Jahr bestanden hat.

5. Stellen sich nach dem Bezug der Ferien l-Imstände ein, die zum
WegfaIJ. oder zur Kürzung des Ferienanspruches fijhren, kann der
Arbeitgeber das zu viel entrichtete Feriengeld zurückfordern oder
soweit nach Gesetz zulässig vom Lohnguthaben in Abzug bringen.

Àrt- 17 Feiertage

1. Al-Ie Àrbeitnehrner/innen haben Anspruch auf folgende bezahlte
Feiertage, sofern diese auf einen Àrbeitstag fallen:

Kanton Bern

- Neujahr
- Berchtoldstag
- Karfreitag
- Ostermontag
- Auffahrt
- Pfingstmontag
- 1. August
- I¡Ieihnachtstag
- Stephanstag

Kanton Jura

- Neujahrr
- Berchtoldstag
- Karfreitag
- Ostermontag
- 1-. Mai
- Pfingstrnontag
- Auffahrt
- 23. Juni
- Fronleichnam
- 1. August
- Allerheiligen
- Wej-h¡achtstag

2. Die unter Abs. l aufgeftihrten Feiertage, die in die Ferien
fallen, können nachbezogen werden, sofern sie auf einen Arbeits-
tag fallen.

3. Nichtbezahlte Freitage, Brücke, sowie andere arbeítsfreie Tage,
an denen im Betrieb nicht gearbeitet wird, können vorgreholt oder
kompensiert werden. Der vertraglich geregelte Ferienanspruch
bleibt gewahrt.

Art. 18 Lohnzahlung

l-. Der Lohn ist in regelmässigen Abständen, spätestens am l-etzten
Arbeitstag des Monats unter Beifügnrng einer detaillierten Ab-
rechnung innert der Arbeitszeit bar oder durch rechtzeitige Bank-
oder Postchecküberweisung auszuzahlen. Der/die Arbeitnehmer/in
muss auf jeden FalI Ende des Monats über den Lohn verfügen können.
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2. Arn Zahltag darf nicht nehr als der l-ohn ftir eine Arbeitswoche
ausstehend bleiben.

Arb. 19 Jahre.sendzulage

l-. Die dem GAV unterstellten Mitarbeiter/innen erhalten ab L.1-.I994
eine Jahresendzulage in der Höhe eines Monatslotrnes. Sie wird im
Dezernber ausbezahlt.

2. Hat das Arbeitsverhältnis nicht während eines ganzen Jahres
gedauert, wird die Zulage pro rata temporis bezahlt, wobei nur
volle Monate zähl-en. Der Anspruch besteht nur dann, wenn das
ArbeitsverhäItnis länger als 3 Monate gedauert hat.

Àrt. 2O l(inderzulagen

Die Kinderzulagen richten sich nach der geltenden Gesetzgebung.

Arb. 21 Teuerungsausgleich

Die Vertragsparteien kommen jeweils rechtzeitig vor Ende eines
Kal-enderjahres zusarnmen, urn über den Teuerungsausgleich zu verhan-
deln. Die Verhandfungen werden auf folgenden Grundlagen geftihrt:

- aktuelle Wirtschaftslage;
- Veränderungen in l-ohnrelevanten Bereichen;
- Entwicklung des La¡desindexes der Konsumentenpreise.

Àrb.. 22 l{inirnallöhne

1. Die Vertraqsparteien setzen die vertraglichen Minimallöhne fest.
Sie werden jährrlich in einem Anhang festgehalten.

2. Die Vertraqsparteien beschliessen aIJ-jährlich über allfällige
Anpassungen der Minirnallöhne und stellen ihren Mitgliedern den
betreffenden revidierten A¡ùrang zv.

Àrt. 23 Àbsenzentscträdigung

1. Der/die Arbeitnehmer/in hat Ànspruch auf bezahlte freie Tage im
Umfang von

- 2 Tagen bei Verheiratung
- 1 Tag bei der Geburt ej-nes eigenen Kindes
- 1 Tag bei Heirat eines Kindes
- 3 Tage beim Tod des Ehegatten, eines eigtenen Kindes sowie e-ines

Stief- oder Adoptivkindes
- 1- Tag beim Tod eines Geschwisters, der El_tern oder Schwieger-

eltern, Grosseltern oder eines Grosskindes, gleichgüItig ob
solche im Haushaft des Arbeitnehmers lebten oder nicht. rn
begrfindeten AusnahrnefäIlen erhöht sich der Anspruch bis auf 3
Tage, rú/enn der Nachweis erbracht wird, dass eine längere Absenz
erforderlich ist.

- 1- Tag pro Jahr bei llmzug rnit eigenem Hausrat
- 1 Tag bei militärischer Inspektion
- 1 Tag bei Rekrutierung



2.

-7

2. Kr:rzabsenzen werden nicht bezahtt, können aber kompensiert v¡erden'

Art. 24 I-alnz:rhlung bei l'fil-itär-, FTauen- und Zivilschutzdienst

1 . Wä-hrend obligator ischer schweizer ischer MiI it¿irdienstleistungen
erhäIt der/die Àrbeitnehmer/in aufgTund der aþegebenen sold-
meldelcarte fol-gende Vergütungen ausgerichtet:

a) Während der Rekrutenschule als Rekrut:

-LediqeohneUnterstützngspflicht50%desl-ohnes
- Vereiratete sowie Ledigã mit Unterstützungspflicht

B0% des Lohnes

b) während der übrigen Militärdienstleistung innerhalb eines
Jahres:

- Bis zu einem Monat pro Kalenderjahr l-00% des I-ohnes

- Fi.ir die darijber hinausgehende Zetiu=
_-I,edigeoLureUnterstützungspflicht50%desl.chnes
-- verneiratete sowie Ledige mit unterstützungspfticht
80% des Lohnes

Die gesetzlichen ffwerbsausfall-Entschädigiungen sind in diesen
AnsäÉzen inbegrriffen. fst die Erwerbsausfall-Entschädigung höher
al-s die in Àbs. l genannten Ansätze, so wird diese ausgTerichtet'

AIs obligatorischer schweizerischer Militärdienst qilt jeder
Dienst in Armee, MFD und Zivilschutz, für den eine kwerbsaus-
fal]-E:rtschädigúng ausbezahlt und der nicht ausdrücklich als
freiwillig bezeictrnet wird.

Die vorstehende Regelung gilt für Friedensdienst. Für atlfälligen
Aktivdienst werden den llmständen angemessene abweichende Verein-
barungen vorbehalten.

Àrt. 25 Lohrì bei Unfall

l-. Beruf sunf aÌl-versicherung

- Der/die Arbeitnehmer/in ist gegen die Folgen von unfäIlen bei
der SWA versichert. Der Arbeitgeber ist unter Vorbehalt nach-
folgender Bestimmungen von Aer l-onnzahlungspfl-icht befreit:

- Der durch die swÀ nicht qedeckte Lohnausfall wlihrend des
unfall-tages und der 2 darauffolgenden Tage wird zu B0? vom

Arbeitgeber verg-ütet.
Wenn die SUVA rég"tr schuldhaften Herbeiführens des UnfaIIs oder
wegen ausserge\,vöñnl-icher Gefahren und Wagnisse rlie Leistungen
kürzt oder vãrweigert, reduziert sich die Lohnzahlungpflicht
des Arbeitgebers in gleichem lJmfang.

- Die prämie für die Berufsunfall-Versicherr.rng geht zu Lasten des
Arbeitgebers.
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2 . Nichtberuf sr:nf all-Versicherung

- Die prämien der Nichtberufsunfall-Versicherung träg|t der/die
Arbeitnehmer/ in.

- Die Versicherung endet mit Ablauf des 30. Tages nach dem

Tage, an dem der l-ohnanspruch aufhört'

- Die Versichemng endet auch mit Ablauf des 30. Tages nach dem

Tage, für den der Anspruch auf mindestens den halben I-ohn

auigehört hat. Hrdet ãie nicfrtberufsunfall-Versicherung aus

Gründen gemäss den vorerwËihnten umständen, so hat der/die
erbeitnehmár/in die Möglichkeit, vor dem ftrde dieser Versiche-
rung eine abredeversicfterung mit der SIIVA abzuschliessen'

Àrt. 26 Lohn bei l(rarikheit, schwangerschaft, Niederkunft

l-. Dem Arbeitgeber wird empfohlen, die diesem Vertrag unterstellten
Arbeitnehrner/innen ttir ãin Itankengeld von mindestens 80% des

\À/egen XranXfräit ausfal-lenden l-ohnes (ohne Kinderzulage) irn Rahmen

von Abs. 2 zu versichern. Bei einer Krankengeld-Versichen:¡g mit
aufgeschobener Leistung garantiert der Arbeitgeber. dem/der
Arbeitnehmer/in bis zuñ Ueginn der Versicherunqsleistung eine
nntschädig""ô von mindesteñs BO3 des $/egen Krankheit ausfalfenden
Bruttolohnes] Die Versicherungspråimien werden je zur HäIfte von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in getragen'

2. Die Versicherungsbedingungen haben vorzusehen, dass

- der Lohnausfall zufolge einer durch ärztliches Zeugnis
bescheinigten Erkrankung ab Beginn derselben entschädigt wird,

- die raggetaleistung wåi-trrend 720 Tagen innerhalb von 900
aufeinánderfolgenden Tagen zu qewähren ist,

- bei teilweiser Arbeitsuñfanigkeit das Taggeld proportional
auszurichten ist, sofern die Arbeitsunfåihigkeit mindestens 50%

beträgt,
- den Uãueintretenden die Versicherungsleistungen ohne Karenzzeit

gewährt werden, sofern der/die VersicherungsneLrmer/in bei nin-
Èrítt in die Kasse arbeitsfåihig ist.

3. FaIIs keine Krankengeld-Versicherung abgeschlossen wurde, ist
der Arbeitgeber zur vollen l-ohnzahlung gemäss folqender TabeIIe
verpflichtet:

- irn 1. Dienstjahr
- im 2. bis 4. Dienstjahr
- im 5. bis 9. Dienstjahr
- im 10. bis 1-4. Dienstjahr
- ím L5. bis l-9. Dienstjahr

ab 20. Dienstjahr

jeweils innerhalb von 1,2 aufeinanderfolgenden Monaten vom ersten
Absenztag an gerechnet-

l- Monat
2 Monate
3 Monate
4 Monate
5 Monate
6 Monate
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4. Der/die Arbeitnehmer/in hat seine/ihre Verhinderung dem Arbeit-
geber im Verlaufe des l-. Tages zu mel-den und nach dern 3 . Tag
unaufgefordert ein ärztl-iches Zeugnis beizubringen. Dies gilt
auch bei h.krankung oder Unfal-Ì während der Ferienzeit.

5" Die genäss Art. 324 a OR im Itankheitsfall des Arbeitnehmers/der
Arbeitnehmerin bestehende Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers
qilt bei trfüIlung der vorstehenden Bestimmungen im Sinne von
Art. 324 a Abs. 4 OR als voll-ständig ersetzt und aþelöst.

Àrt- 27 Lohn bei Tode-sfall

1. Mit dern Tod des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin erlischt das
Arbeitsverhältnis.

2. Der Arbeitgeber hat jedoch den l-ohn für einen weiteren Monat und
nach s-jähriqer Dienstdauer fi.ir 2 weitere Monate - gerechnet vom
Todestagr an - zu entrichten, sofern der/die Àrbeitnehmer/in den
Ehegatten oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen dieser frben
andere Personen hinterlässt, denen gegenüber er/sie eine Unter-
stützungspf licht erfüllt hat.

Àrt. 28 Bildungsurlaub

Für die branchenberufliche Aus- und l,Ieiterbildunq werden pro Kalen-
derjahr 2 bezahlte Freitage gewährt. Darin enthalten sind alLe vom
Betrieb angeordneten Ausbildungskurse.

Art." 29 Àusütrung öffentJ-icher Àemter

Uebt der/die Arbeitnehrner/in ein öffentliches Amt aus, so ist ihm/
ihr der Lofm für die dadurch ausfallende Arbeitszeit nach gegensei-
tiger Àbsprache auszurichten. In dieser Absprache ist auch die
Entschädigung, die der/die Arbeitnehmer/in für die Ausübung des
öffentlichen Àmtes erhäIt, einzubeziehen.

Art. 30 Àbgalgsentschädigung

1. Endigt das Arbeitsverhältnis eines/einer mindestens 50 Jahre
alten Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin nach 20 oder mehr Dienst-
jahren, so hat ihn/ihr der .Arbeitgeber eine Abgrangsentschädiqrung
auszurichterr.

2. Stirbt der/clie Arbeitnehmer/in während des Arbeitsverhäl-tnisses,
so ist die B:rtschädignrng dem i.iberfebenden Ehegatten oder den
minderjährigen Kindern oder bei Feh1en dj-eser Erben and.ern Per-
sonen auszurichten, denen gegentiber er/sie eine Unterstützungs-
pflicht erfütIt hat.

3. Bezüglich Ersatzleistungen gilt Art. 339 d des Obligationenrechts.

Àrt. 31 Ueberkleiderentscträdigung

Den Arbeitnehmer/innen werd.en pro JaLrr zwei ueberkleider zur
Verfügung gestel1t. Reinigung \rnd Instandstel-lung der Ueberkleider
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gehen zu Lasten des Arbeitnehrners/der Arbeitnehrnerin. Bei l-easing-
óder ¡lietsystemen übernehmen der Arbeitgeber und der/die Arbeitneh-

^"i7i" ie äie HäIfte dieser Kosten. Andere gleichwertige Leist,ngen
bleiben vorbehalten.

Arh.. 32 ffIidrten der Arbeitnehner/innen urìd Arbeitgeber

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den/die Arbeitnehrner/in korrekt

"" ¡.fr""deín, ihn/sie tiL"t die auszufi.ihrenden Arbeiten ausrei-
chend zu orientieien und die Aufgaben seinen/ihrren Fähigkeiten,
Fachkenntnissen und Eigenschaften entsprechend zu bemessen'

Ferner hat der Àrbeitgeber fi.ir hinreichende Beleuchtung, Lüftung
und Heizung der erbeitsräume zu sorç[en, dern/der Arbeitnetuner/in
Wasctrgef"gá.,n"iten in genügender Zahl, sowie passende Einrich-
tungeñ ,rrñ Ar-,f¡ewahren der Kleider zrl Verfügung zv stellen und
all-e Massnahmen zur Verhütung von Itankheiten und Unfällen vor-
zukehren.

Der/die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, .die festgesetzten
er¡åitszeiten genau äinzutra1ten, die i-trm/ihr übertragenen Arbei-
ten nach enweisungen des Vorgesetzten unter Aufhlendung aller
Sorgfalt fachgemäss auszuführen, zu dem übergebenen Material, den
WerÉzeugen und Maschinen Sorge zu tragen, sich gegel jedermann, mit
à"* "r¿=ie 

in Ausübung seineáTifrres Berufes in Verbindunq tritt,
korrekt zu benehmen und jede Handlung, wel-che den Arbeitgeber
schädigen könnte, zu unterlassen; er/sie.hat.alles vorzukehren,
was dem Ansehen des Unternehmens förderl-ich ist. Für absichtl-ich
oder fahrl-ässig verursachte Schäden kann der Arbeitgeber irn
Ralrmen von Art. 321- e OR Schadenersatz verlangen'

Àrt. 33 kobezeít

1. Der erste Monat seit arbeitsaufnahme gilt als Prob'ezeit.

2. Bei einer effe.ktiven Verkürzung der Probezeit infolge l(rankheit,
Unfall oder Erfüllung einer nicht freiwillig übernonmenen
gesetzlichen Pflicht erfolgfb eine entsprechende Verlängerung-

Àrt. 34 Kitudigung

j-. Ein unbefristetes ArbeitsverhäItnis kann von jeder Vertragspartei
gektindiqt werden.

2. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und muss am letzten
,Arbeitst.Ç l.ró. Beginn der ordentlichen Kündigungsfrist irn Besitz
des Hnpfängers sein.

Der/die Kündigende muss die Ki.indigo.tg schriftlich begründen, v/enn
die andere Partei dies verlanqt.

Kündicrungsfristen

- Wåihrend der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis jederzeit nit
einer Kündigungsfrist von sieben Tagen gektindigrb werden.

3.
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- Das Arbeitsverhältnis kann jeweils auf das E]rde eines Monats
mit folgenden Fristen geki,indigt werd.en:

-- irn 1. Dienstjahr mit einer Ki.indigungsfrist von einem Monatr.
-- im 2. bis und mit g. Dienstjahr mit einer FTist von zwei

Monatenr.
-- im 10. Dienstjahr und mehr mit einer Frist von drei Monaten.

5. fn bezug auf die missbräuchl_iche Kündig.ung eines ArbeitsverhäIt-
nisses gelten die Bestimmungen gemäss Art. 336 ff des oR.

Àrt.. 35 FTistlose Àuflösung des Àrbeitsverhåiltnisses

1. Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der/die Arbeit-
nehtner/in jederzeit das ArbeitsverhäItnis fristlos auflösen.
Er/sie muss die fristl-ose Vertragsauflösung schrittlich begrün-
den, v/enn die andere partei dies verlangrt.

2- EntÌässt der Àrbeitgeber den/die Arbeitnehmer/in fristlos ohne
wichtigen Grund, so hat dieser/diese Anspruch auf Ersatz d.essen,
was er/sie verdient hätte, \¡/enn das Arbeitsverhärtnis uncer
Einhaltung der Ki.indigungsfrist oder durch Àblauf der bestimmten
Vertragszeit beendigt worden wäre.

3. Der/die Arbeitnehmer/in muss sich daran anrechnen J_assen, waser/sie infolge der Beendigung des ArbeitsverhäItnisses erspart,hat und was er/sie durch anderweitige Arbeit verdient oder zu
verdienen absichttich unterlassen hát.

4. Der/die Richter/in kann den Arbeitgeber verpfrichten, dem/der
Arbeitnehmer/in eine hrtschädigung,-zu bezahl_en, die er/sie nachfreiern ffmessen unter Würdigung al-fer Urnstände' festJ-egrt,- dj-ese
Entschädigung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehners/áer Arbeit-
nehmerin fi.ir sechs Monate nicht übersteigen.

Àrt. 36 Nichtantreten der Àrbeitsstelle
1. Tritt der/die Arbeitnehmer/in ohne wichtigen Grund die Arbeits-sterre nicht an oder verrässt er/sie sie iristlos, so hat derArbeitgeber Ànspruch auf eine Entschädigung, aie åinem vierter

des Lohnes ftir ej-nen Monat entspricht; áusserden hat er Anspruchauf Ersatz weiteren Schadens.

2. Ist dem Arbeitgeber kein Schaden oder ein geringerer Schaden er-
wachsen, als die Entschädigung gemäss dem vorstehenden Absatz, so
kann sie der Richter nach seiñem kmessen herabsetzen.

3. Erlischt der Ànspruch auf Entschädigung nicht durch Verrechnung,so ist er durch Krage oder Betreibuñg lnnert 30 Tagen seit dernNichtantritt oder Verlassen der erbeitsstelle geltãnd zu machen;andernfal_Is ist der Anspruch verwirkt.
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Àrt. 37 Pensionskasse Àutogtewerbe

Innerhalb des Autogewerbe-Verbandes der Schweiz (AGVS) existiert die
Pensionskasse Autogewerbe, welche allen Mitgliedfirmen und deren
ar¡"it.t"hmer/ innen a1s fortschrittliche beruf liche Vorsorgeein-
richtung zur Verfügung steht.

Die vertraqsschliessenden Verbände empfehlen den diesem GAV unter-
stellten firmen und Arbeitnehmer/innen, sich dieser Vorsorgteein-
richtung anzuschliessen.

III. Sctrlussbesti_rrmungen

Art. 38 Uebergangsbestimur{Ien

Bestehende, für den/die Arbeitnehmer/in gtinstigere Abmachungen sowie
die den ¡rËeitnehner/innen bisher gewährten weitergtehende Leistungen
des Arbeitgebers dürfen r¡regen der fnkraftsetzung dieses GAV nicht
gekürzt werden.

Àrt. 39 ÀushËindiqung des GAV

Der Arbeitgeber hat dern/der Arbeitnehmer/in bei dessen/deren Eín-
stellung den vorliegenden GAV auszuhändigen, ebenso beiln Uebertritt
eines ei¡"ít.r"hmers/einer Arbeitnehrnerin vom Lehr- ins Arbeitsver-
hältnis.

Art. 40 VeÈ.ragsËinderurryen

Aenderungen der Vertragsbestimmu¡qen wåihrend der Geltungsdauer
dieses eÁV und die Aufnahme weiterer Bestirnmungen sind irn Einver-
ständnis der Vertragsparteien jederzeit nöglích und sind bei
erfolgter Bekanntgabe auch für afle vertragsuntersteÌlten
Arbeitnehmer/ innen verbindlich. Särntliche Zusatzvereínbarungen
zwischen den Vertragsparteien bilden einen integrierenden Bestand-
teil dieses GÀV und haben für alle vertragsparteien volle
GüItigkeit.

Àrt- 4L Vertragsgrr:nùlage

Grundlage dieses GAV ist die Landesvereinbarung für das
Schweizerische Autogewerbe vom 9. Dezember 1980.

Àrt. 42 Vertragsdauer

l-. Dieser GAV tritt am 01. Januar 1994 in Itaft; er ersetzt alle
b j-sherigen gesarntarbeitsvertragl ichen Abmachungen unter den
Vertragsparteien. Er ist fest bis 3l-. Dezember 1998 abgeschlos-
sen un¿ kann erstmals auf diesen Zeitpunkt hirr, unter Beachtung
eíner Frist von 6 Monaten, mit eingeschriebenem Brief gekündiqt
werden.
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2. Wird der Vertrag von keiner Partei rechtzeitig gekündigt, so
verlängert er sich jeweil-s um ein weiteres Jahr.

Bern, 2. Dezember l-994

Die Verbragsparh.eien:

Arbeitgeberseits: AcvS-sektionen Bern und Jura

Arbeitnehmerseits: Gewerkschaft SMW

Gewerkschaft VHTL


